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Betreff: 

Wiederholung der Abstimmung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 

 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

In der Ratssitzung am 15.04.2010 wurde der vorgelegte Entwurf der Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) für 
straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Friedeburg (Straßenausbaubeitragssatzung – 
Stand: 15.04.2010) abgelehnt. Auf die Vorlage Drucksache-Nr.: 2009-160/1 und TOP 7 der 
noch nicht genehmigten Niederschrift über die Ratssitzung am 15.04.2010 weise ich hin.  
 
Ein Ratsherr hat bzgl. der Abstimmung über diesen Tagesordnungspunkt die Kommunalaufsicht 
um Prüfung gebeten, ob die Abstimmung den Anforderungen an eine geheime Abstimmung 
genügte. Lt. Schreiben der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittmund vom 20.04.2009 ist 
bei einer geheimen Abstimmung durch geeignete Vorkehrungen, wie z.B. Wahlkabine, 
Wahlurne, gleiches Schreibgerät usw. sicherzustellen, dass die Freiheit der Stimmabgabe 
gesichert ist. Durch die Kennzeichnung der Stimmzettel am Sitzplatz sei nicht in ausreichendem 
Maße den Anforderungen an eine geheime Abstimmung Rechnung getragen worden. Die 
geheime Abstimmung über die Erhebung der Straßenausbaubeiträge wird daher seitens der 
Kommunalaufsicht als ungültig angesehen. Die Kommunalaufsicht hat darum gebeten, in der 
„nächsten Ratssitzung“ noch einmal über die Straßenausbaubeitragssatzung geheim mit den 
nötigen Vorkehrungen abstimmen zu lassen. Die geheime Abstimmung wird daher in der 
Ratssitzung am 22.06.2010 wiederholt.  
 
 
 
 
Emmelmann 
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